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§ 18 NÖ FischG 2001 Bestellung von
Fischereiaufsehern,

Fischereiaufseherkurs
 NÖ FischG 2001 - NÖ Fischereigesetz 2001

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2022

(1) Der Fischereiausübungsberechtigte hat für einen ausreichenden Fischereischutz in dem von ihm bewirtschafteten

Fischereirevier zu sorgen. Er ist verp ichtet, dem NÖ Landes schereiverband Personen (Bewerber) zur Bestellung als

Fischereiaufseher in einer solchen Zahl namhaft zu machen, dass der Fischereischutz im Fischereirevier gewährleistet

ist. Der Fischereiberechtigte kann auf eigene Rechnung zusätzliche Personen (Bewerber) als Fischereiaufseher namhaft

machen. Kommt der Fischereiausübungsberechtigte seiner Verpflichtung trotz wiederholter Au orderung nicht nach,

so hat der NÖ Landesfischereiverband auf seine Rechnung Fischereiaufseher namhaft zu machen und zu bestellen. Für

Fischwässer, die zu keinem Revier gehören, kann der Fischereiausübungsberechtigte ebenfalls Fischereiaufseher

namhaft machen.

(2) Personen können nur zum Fischereiaufseher bestellt werden, wenn sie ausreichende Kenntnisse im rechtlichen

und schereifachlichen Bereich besitzen; insbesondere sind Kenntnisse über die Aufgaben des Fischereischutzes und

die Befugnisse ö entlicher Wachen erforderlich. Die Kenntnisse sind durch Vorlage einer vom NÖ

Landes schereiverband ausgestel l ten Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch eines Kurses

(Fischereiaufseherkurs) nachzuweisen.

(3) Der Nachweis nach Abs. 2 gilt auch erbracht durch

- den erfolgreichen Abschluss einer einschlägigen Berufsausbildung oder

- die Absolvierung einer gleichwertigen Ausbildung in einem anderen Land.

(4) Der NÖ Landes schereiverband hat unter Bedachtnahme auf den Stand des Fischereiwesens durch Verordnung

Bestimmungen zu erlassen über

- die Anmeldung zum Kurs,

- die Form, Dauer, den Inhalt und Abschluss des

Fischereiaufseherkurses,

- die personelle Ausstattung für den Fischereiaufseherkurs,

- die Ausstellung der Kursbescheinigung,
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- die Höhe des Kursbeitrages,

- die einschlägige Berufsausbildung und

- die gleichwertige Ausbildung.

(5) Die Bestellung zum Fischereiaufseher erfolgt durch Bescheid des NÖ Landes schereiverbandes. Bei Wegfall der

Voraussetzungen ist die Bestellung zu widerrufen. Gleiches gilt, wenn der Fischereiaufseher keine gültige Fischerkarte

(§ 14) hat. Der Widerruf einer Bestellung ist der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen, die die Beeidigung

vorgenommen hat.

(6) Als Fischereiaufseher kann nur bestellt werden, wer

- gemäß Abs. 1 namhaft gemacht wurde,

- die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates besitzt,

- volljährig ist,

- im Besitz einer gültigen Fischerkarte ist,

- über solche körperliche und geistige Eigenschaften verfügt, dass angenommen werden kann, die Aufgaben als

Fischereiaufseher erfüllen zu können,

- durch seinen Wohnsitz und die ihm zur Verfügung stehende Zeit die Gewähr bietet, dass er den Fischereischutz in

dem Fischereirevier, für das er bestellt wird, auch ausreichend ausüben kann,

- den Nachweis nach Abs. 2 oder 3 erbringen kann; beziehen sich diese Nachweise auf Fischereiaufseherkurse,

einschlägige Berufsausbildungen oder gleichwertige Ausbildungen, die länger als 5 Jahre zurückliegen, ist der

Besuch eines Weiterbildungskurses gemäß § 18a nachzuweisen und

- vertrauenswürdig ist.

(7) Die Vertrauenswürdigkeit ist vom Bewerber insbesondere durch Vorlage einer Strafregisterbescheinigung

nachzuweisen, die nicht älter als 6 Monate ist. Wegen mangelnder Vertrauenswürdigkeit sind von der Bestellung für

die Fischereiaufsicht insbesondere Personen ausgenommen, die wegen einer gerichtlich strafbaren Handlung

rechtskräftig verurteilt worden sind, solange dies wegen der Art der strafbaren Handlung und der Persönlichkeit des

Verurteilten erforderlich erscheint, die Verurteilung nicht getilgt ist oder die Rechtsfolgen nicht nachgesehen sind.

(7a) Die Vorlage von Urkunden nach Abs. 6 und Abs. 7 entfällt, wenn die zu beweisenden Tatsachen und

Rechtsverhältnisse durch Einsicht in das Strafregister (§ 9 des Strafregistergesetzes 1968, BGBl. Nr. 277/1968) oder in

andere den Behörden zur Verfügung stehende Register, insbesondere im Zentralen Melderegister (ZMR, § 16 des

Meldegesetzes 1991 – MeldeG, BGBl. Nr. 9/1992) und im Zentralen Staatsbürgerschaftsregister (ZSR, § 56a des

Staatsbürgerschaftsgesetzes 1985 – StbG, BGBl. Nr. 311/1985), festgestellt werden können.

(8) Die vom NÖ Landes schereiverband bestellten Fischereiaufseher sind von der Bezirksverwaltungsbehörde zu

beeidigen. Zuständig für die Beeidigung ist jene Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Verwaltungsbezirk

- das Fischereirevier bzw.

- sein größter Teil oder

- die Mehrzahl der vom Fischereiausübungsberechtigten bewirtschafteten

Fischereireviere

liegen.

Im übrigen gilt das NÖ Landeskulturwachengesetz, LGBl. 6125.
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(9) Die Handlungen der Fischereiaufseher sind jener Bezirksverwaltungsbehörde zuzurechnen, in deren

Verwaltungsbezirk sie gesetzt wurden.
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